
staatlichen Mitteln, unabhängig von der Arbeitsver
gütung der unterhaltspflichtigen Strafgefangenen gelei
stet. Der Unterhalt kann auch Unterhaltsberechtigten 
gewährt werden, die nicht Staatsbürger der Deutschen 
Demokratischen Republik sind. Er ist zu gewähren, wenn 
die Unterhaltsberechtigten ihren Wohnsitz in der Deut
schen Demokratischen Republik haben bzw. es vertrag
lich vereinbart wurde oder auf der Basis der Gegen
seitigkeit.

§ 8

Besonderes Anliegen des Vollzuges der Freiheitsstrafe 
an Jugendlichen ist es, die Jugendlichen insbesondere 
durch solche Maßnahmen wie Erziehung und Bildung, 
eine ihren Leistungen und Fähigkeiten entsprechende 
Berufsausbildung sowie ikulturell-erzieherische Arbeit zu 
befähigen, künftig die gesellschaftlichen Möglichkeiten 
zu Ihrer eigenen Entwicklung bewußt zu mutzen und am 
gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen. Der Vollzug 
der Freiheitsstrafe an Jugendlichen wird gesondert durch
geführt.

§ 9

Die Staatsanwaltschaft übt die Aufsicht über die Wah
rung der Gesetzlichkeit beim Vollzug der Strafen mit 
Freiheitsentzug und bei der Vorbereitung der Wieder
eingliederung aus dem Strafvollzug entlassener Bürger 
in das gesellschaftliche Leben aus.
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